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DORA - Start am 17.1.2025

Die BaFin weist auf ihrer Internetseite darauf hin, dass DORA ab dem 17. Januar 2025 Anwendung findet. 

So gut wie alle beaufsichtigten Institute und Unternehmen des europäischen Finanzsektors fallen unter
DORA. Außerdem führt DORA verschiedene Anforderungen an die Institute und Unternehmen in puncto
Cybersicherheit, IKT-Risiken und digitale operationale Resilienz zusammen.

Auf der Internetseite der BaFin finden sich Informationen und Hilfestellungen zu DORA.

Zudem bieten weitere Berater Unterstützung bei der Umsetzung von DORA, beispielsweise die DAB Bank
in Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Dr. Christian Waigel. 
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